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ENTSCHEIDE

Erziehungsbeistandschaft bei alkoholkranker Mutter
Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten

Die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts ordnete die Verhängung einer
Erziehungsbeistandschaft für die zwei Söhne einer alkoholabhängigen Mutter an. Dem
Urteil wird vom Bundesgericht keine grundlegende Bedeutung beigemessen, was
sich daraus ableiten lässt, dass der Entscheid nicht in der amtlichen Sammlung
erscheinen wird.

Nach Art. 307 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches (ZGB) trifft die Vormundschaftsbehörde

die geeigneten Massnahmen zum Schutze des Kindes, wenn dessen Wohl
gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder sie dazu
ausserstande sind. Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die
Vormundschaftsbehörde laut Art. 308 Abs. 1 ZGB dem Kind einen Beistand, der die
Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.

Wie das Bundesgericht ausführt, ist diese Erziehungsbeistandschaft eine Kin-
desschutzmassnahme, die weitgehend mit der Erziehungshilfe des Jugendstrafrechts

übereinstimmt. Es geht somit um eine gravierende Massnahme, wodurch
die elterliche Gewalt beschnitten wird. Sie kann nur angeordnet werden, wenn
eine erhebliche Gefährdung des Kindes besteht, für deren Behebung die in Art.
307 ZGB vorgesehenen Schritte wie Ermahnung, Erteilung bestimmter Weisungen

oder Bestimmung einer Aufsichtsperson nicht genügen. Gründe für die
Unfähigkeit der Eltern zur Erziehung können in Unerfahrenheit, Krankheit,
Gebrechen, Ortsabwesenheit oder ähnlichen Umständen liegen (vgl. Art. 311

ZGB). Ein auf Art. 308 ZGB gestützter Eingriff ist somit nicht schon gerechtfertigt,

wenn sich gewisse Schwächen und Schwierigkeiten in der Ausübung der
elterlichen Gewalt zeigen, sondern erst dann, wenn diese so ernsthafter Natur
sind, dass sie das Wohl des Kindes ernstlich zu beeinflussen drohen.

In dem vom Bundesgericht zu beurteilenden Fall war wegen häufiger beruflicher

Abwesenheit des Vaters die Erziehungslast weitestgehend der Mutter auferlegt.

Weil sie erhebliche Alkoholprobleme hatte, ordnete die Vormundschaftsbehörde

für ihre sieben- und neunjährigen Söhne eine Erziehungsbeistandschaft
gemäss Art. 308 ZGB an. Zudem wurde die Frau gestützt auf das kantonale
Gesetz über die Verhütung und Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs ermahnt,
den Alkoholkonsum zu mässigen, und es wurde ihr empfohlen, sich therapeutisch

behandeln zu lassen. Das Ehepaar zog die Sache an den Regierungsrat
weiter, der die Beschwerde jedoch abwies, und erhoben eine Berufung an das
Bundesgericht, die indessen abgewiesen wurde; der Regierungsratsentscheid
wurde bestätigt.

Einlässliche Abklärungen hatten ergeben, dass die alkoholsüchtige Frau oft
betrunken angetroffen wurde und häufig desorientiert wirkte, z. B. die Kinder
abends um 18 Uhr zur Schule schicken wollte. Die Verfassung der Frau war
nach ärztlichem Gutachten so, dass bei ihr Beruhigungsmittel und Alkohol
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verstärkt wirkten. Der Regierungsrat hatte aber letztlich nicht das Ausmass des

von ihr Eingenommenen, sondern die bewirkte Beeinträchtigung der Erziehung
und Betreuung der Kinder für massgeblich erklärt. Das Bundesgericht erklärte,
Alkoholmissbrauch, welchem der eine oder der andere Elternteil über längere
Zeit erliege, müsse als ernsthafte Gefährdung im Sinne des Art. 307 Abs. 1 ZGB
(in Verbindung mit Art. 311) betrachtet werden und rechtfertige das Einschreiten

der Vormundschaftsbehörde zum Schutze des Kindes.
Die Gefährdung ist schon zu bejahen, wenn nach den Umständen die ernstliche

Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen oder geistigen

Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Es braucht noch keine Schädigung des
Kindes eingetreten zu sein, damit eine Massnahme zu seinem Schutze ergriffen
werden kann, da ja vorgebeugt werden soll. Der Eingriff in die Elternrechte ist
freilich mit der gebotenen Zurückhaltung vorzunehmen, wobei das
Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten ist.

Im vorliegenden Fall waren die beiden Knaben immer wieder Situationen
ausgesetzt, die den altersgemässen Rahmen des Zumutbaren nach der Meinung
des Regierungsrates überschritten, so der Drohung der Mutter, sie aus dem
Fenster zu werfen. Er wollte dem begegnen, obschon der ältere Knabe bei guten
Leistungen dem Schulpsychologen zufolge in der Schule lediglich leichte
Identifikationsprobleme mit den Eltern und generell etwas Schwierigkeiten mit dem
Sozialkontakt hatte. Auch bedachte der Regierungsrat, dass bei Alkohol- und
Medikamentenmissbrauch in der Regel erst nach etwa zweijähriger Bewährung
von einer dauerhaften Besserung die Rede sein kann.

Eltern zeigten keine Einsicht

Dem traten die Eltern lediglich mit den Akten widersprechenden Behauptungen
entgegen, die Kinder seien in keiner Weise gefährdet. Dem Bundesgericht
genügte aber die festgestellte Gefährdung infolge des feststehenden Alkoholmissbrauchs

der Mutter, zumal von der Fähigkeit oder dem Willen, der Gefährdung
zu begegnen, nichts zu erblicken war. Aus den Akten ergab sich, dass eine
Empfehlung für eine ärztliche Behandlung der Mutter infolge der fehlenden
Kooperationsbereitschaft des Ehepaares nicht genügen würde. Es hatte auf die
Bemühungen des Alkoholfürsorgers mit Klagedrohungen reagiert. Aus demselben

Grund vermöchte aus der Sicht des Bundesgerichtes auch eine blosse
Erziehungsaufsicht im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB der Gefährdung der
Knaben nicht entgegenzutreten. Damit blieb es bei der regierungsrätlich bestätigten

Erziehungsbeistandschaft.
(Urteil 5C.220/1991 vom 19. März 1992) R. B.
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